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BMF — IV/8 (IV/8)

29. April 2008
BMF-010302/0136-1V/8/2008

An

Zolldmter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

AH-1110, Arbeitsrichtlinie AuBenhandelsrecht / Zoll

Die Arbeitsrichtiinie enthélt die allgemein anzuwendenden Vorschriften im Bereich des
AuBenhandelsrechts bei der Durchfiihrung von Zollverfahren sowie Ubersichten (iber das
AuBenhandelsrecht.

Die Arbeitsrichtlinie AH-1110 (Arbeitsrichtlinie AuBenhandelsrecht / Zoll) stellt einen
Auslegungsbehelf zu den von den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser
Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium flir Finanzen, 29. April 2008
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1. Rechtsgrundlagen

1.1. Unmittelbar anwendbares Recht der Europaischen

Gemeinschaft
1.1.1. Allgemeine Rechtsnormen

(1) Verordnung (EG) Nr. 1061/2009 des Rates vom 19. Oktober 2009 zur Festlegung einer
gemeinsamen Ausfuhrregelung (kodifizierte Fassung), ABI. Nr. L 291 vom 07.11.2009 S. 1-7,
In-Kraft-Treten am 27.11.2009 [Verdffentlichung + 20].

(2) Verordnung (EG) Nr. 260/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (iber die gemeinsame
Einfuhrregelung (kodifizierte Fassung), ABI. Nr. L 84 vom 31.03.2009 S. 1-17.

(3) Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der
Regeln fiir die Fristen, Daten und Termine, ABI. Nr. L 124 vom 08.06.1971 S. 1-2, In-Kraft-
Treten am 1. Juli 1971.

(4) Verordnung (EU) Nr. 113/2010 der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Durchfiihrung
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates tber

Gemeinschaftsstatistiken des AuBenhandels mit Drittlandern hinsichtlich der Abdeckung des
Handels, der Definition der Daten, der Erstellung von Statistiken des Handels nach
Unternehmensmerkmalen und Rechnungswahrung sowie besonderer Waren oder
Warenbewegungen, ABI. Nr. L 37 vom 10.02.2010 S. 1-11, In-Kraft-Treten am 2. Marz 2010
[Datum der Veroffentlichung + 20].

1.1.2. Spezifische Rechtsnormen zu auBBenhandelsrechtlichen MaBnahmen

Das AuBenhandelsrecht umfasst aus dem unmittelbar anwendbaren Recht der Europdischen

Gemeinschaft

» Rechtsakte auf Grund von Art. 207 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen

Union (ex Art. 133 des EG-Vertrags) zur Kontrolle des Handels mit Gutern und

bestimmten Dienstleistungen, die neben mdglichen zivilen Verwendungen auch zu
militéarischen Zwecken, zum Zweck der Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder
sonstiger unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verwendet oder erbracht

werden kénnen,

» Rechtsakte auf Grund von Art. 215 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen

Union (ex Art. 301 des EG-Vertrags), mit denen restriktive MaBnahmen festgelegt
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werden mit Ausnahme von restriktiven MaBnahmen, die unter Art. 75 des Vertrags Uber
die Arbeitsweise der Europaischen Union (ex Art. 60 des EG-Vertrags) fallen, und

» Rechtsakte auf Grund von Art. 207 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen

Union (ex Art. 133 des EG-Vertrags), mit denen andere als die im ersten Punkt

genannten Beschrankungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren im Rahmen der

Gemeinsamen Handelspolitik festgelegt werden.

Die spezifischen Rechtsnormen flir einzelne auBenhandelsrechtliche MaBnahmen sind den
Spezial-Arbeitsrichtlinien zu entnehmen.

1.2. Osterreichisches Recht

(1) Bundesgesetz, mit dem das AuBenwirtschaftsgesetz 2011 — AuBWG 2011 erlassen wird,
BGBI. I Nr. 26/2011; In-Kraft-Treten am 1. Oktober 2011.

(2) Erste Verordnung des Bundesministers fiuir Wirtschaft, Familie und Jugend zur
Durchflihrung des AuBenhandelsgesetzes 2011 (Erste AuBenhandelsverordnung 2011 —
1. AuBHV 2011), BGBI. II Nr. 343/2011; In-Kraft-Treten am 29. Oktober 2011 mit
Ausnahmen (siehe § 21 1. AuBHV 2011).

[(3) Zweite Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Familie und Jugend zur
Durchfihrung des AuBenhandelsgesetzes 2011 (Zweite AuBenhandelsverordnung 2011 — 2.
AuBHV 2011), BGBI. II Nr. xx; In-Kraft-Treten am xxxxx.]

(4) Bundesgesetz betreffend ergéanzende Regelungen zur Durchflihrung des Zollrechts der
Europadischen Gemeinschaften (Zollrechts-Durchfiihrungsgesetz - ZolIR-DG), BGBI. Nr.
659/1994.

(5) Verordnung des Bundesministers flir Finanzen betreffend die Festlegung des Inhalts von
schriftlich oder mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegebenen Zollanmeldungen
(Zollanmeldungs-Verordnung 2005 - ZollAnm-V 2005).

(6) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51/1991.

(7) Bundesgesetz vom 23. Janner 1974 lber die mit gerichtlicher Strafe bedrohten
Handlungen (Strafgesetzbuch - StGB), BGBI. Nr. 60/1974.

(8) AuBenhandelsverordnung 2005 (AuBHV 2005), BGBI. II Nr. 121/2006, In-Kraft-Treten am
17. Mérz 2006, gilt ab 1. Oktober 2011 als Bundesgesetz weiter (§ 93 Abs. 7 AuBWG 2011).
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2. Zustandige Osterreichische Behorde fiir Genehmigungen

Zustindige Behérde zur Erteilung auBenhandelsrechtlicher Genehmigungen in Osterreich ist
das Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung C2/2 bzw. C2/3,
1011 Wien, Stubenring 1; Tel.: +43 (0)1 711 00-0*.

= Elektronische AuBenwirtschaft:
http://www.bmwfj.gv.at/Aussenwirtschaft/Elektronische%?20Aussenwirtschaftsadministration/Seiten/default.a

Spx

= Einfuhrkontrolle:

http://www.bmwfj.gv.at/Aussenwirtschaft/Einfuhrkontrolle/Seiten/default.aspx

= Ausfuhrkontrolle:
http://www.bmwfj.qv.at/ AUSSENWIRTSCHAFT/AUSFUHRKONTROLLE/Seiten/default.aspx

3. MaBnahmen

3.1. Begriffsbestimmungen

(1) ,Ausfuhr®, Einfuhr®, ,Durchfuhr"

Die Rechtsnormen des AuBenhandelsrechts definieren die Begriffe ,,Ausfuhr®, ,Einfuhr* sowie
~Durchfuhr® fir die jeweiligen MaBnahmen mit spezifischen Bedeutungsinhalten und weichen
von den Definitionen des ZK bzw. der ZK-DVO ab. In den Spezial-Arbeitsrichtlinien werden
die Rechtsvorschriften entsprechend dargestellt. Dadurch ist bei der Anwendung von

Vorschriften des ZK bzw. der ZK-DVO besondere Aufmerksamkeit geboten.

Beispiel:

Oftmals ist bei Lénderembargos die ,Einfubr" bestimmter Gliter verboten. ,Einfuhr" ist
dabei weder ein Zollverfahren noch eine zollrechtliche Bestimmung (insbesondere nicht
die ,,Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr") sondern schlicht das Verbringen
von Glitern in das Zollgebiet der Gemeinschaft.

Nach Art. 808 ZK-DVO und Art. 509 ZK-DVO diirfen bei Bestehen eines solchen
Einfuhrverbots die betroffenen Gliter weder in Freizonen noch in Freilager noch in Zoll-
Lager verbracht werden).

(2) Handelspolitische MaB3nahmen

Im Sinne der ZK-DVO gelten als ,Handelspolitische MaBnahmen" nichttarifare MaBnahmen,
die im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik durch Gemeinschaftsvorschriften Gber die
Regelungen fiir die Ein- und Ausfuhr von Waren getroffen worden sind, wie Uberwachungs-

und SchutzmaBnahmen, mengenmaBige Beschréankungen oder Hochstmengen sowie Ein-
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und Ausfuhrverbote (Nationalstaatlich erlassene [Durchflihrungs-]Vorschriften fallen nicht
darunter).

(3) AuBenhandelsrecht

Handelspolitische MaBnahmen und nationale Rechtsvorschriften (AuBenhandelsgesetz 2011,

Durchfiihrungsverordnungen hiezu).
(4) Formalitaten, Formlichkeiten

Die nach Art. 79 ZK, Art. 145 Abs. 2 ZK, Art. 182 Abs. 2 ZK und Art. 161 Abs. 1 ZK
anzuwendenden Formalitaten, Formlichkeiten bzw. Ausfuhrférmlichkeiten oder
Einfuhrférmlichkeiten umfassen auch die auf nationalen Vorgaben des AuBenhandelsrechts
beruhenden Ausfuhr- und Einfuhrbeschrankungen (zB Ausfuhrbeschrankungen ftir
Verteidigungsgliter).

3.2. Befreiungsbestimmungen

Allgemein anwendbare Befreiungsbestimmungen von auBenhandelsrechtlichen MaBnahmen
siehe die Arbeitsrichtlinie AH-1120.

Spezifische Befreiungsbestimmungen bzw. Ausnahmeregelungen sind den Speziellen

Arbeitsrichtlinien zu entnehmen.
3.3. Zu vollziehende MaBnahmen

§ 29 Abs. 1 ZolIR-DG legt eine Mitwirkungspflicht der Zollbehérden und Zollorgane am

Vollzug von Verboten und Beschrankungen des Besitzes, der Verbringung oder der
Verwendung von Waren im Verkehr iber die Grenzen des Anwendungsgebietes fest. Die
auBenhandelsrechtlichen MaBnahmen, die davon betroffen sind, sind flir die Anwendung in
der Findok Bereich AuBenhandelsrecht dargestellt.

3.4. Besonderheiten bei Ahwendung auBBenhandelsrechtlicher

MaBnahmen

3.4.1. Ausfuhr und Wiederausfuhr - Anwendung von MaBnahmen

nationalen Rechts

(1) Ausfuhr
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Nach Art. 161 Abs. 1 zweiter Unterabsatz ZK unterliegen die nationalen AusfuhrmaBnahmen
(zB jene fir Verteidigungsglter) als ,tbrige fir die Waren geltenden Ausfuhrférmlichkeiten®
der Uberpriifung durch die Zollbehérden kraft Gemeinschaftsrecht.

(2) Wiederausfuhr

Nach Art. 182 Abs. 2 erster Unterabsatz ZK unterliegen auch die nationalen
AusfuhrmaBnahmen (zB die flr Verteidigungsgiter) als ,fir den Warenausgang
vorgesehenen Férmlichkeiten® der Uberpriifung durch die Zollbehérden kraft
Gemeinschaftsrecht.

3.4.2. Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung — Anwendung

handelspolitischer MaBnahmen

(1) Nichtgemeinschaftswaren, die in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht und in ein
Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung Ubergefiihrt werden sollen (Art. 509 Abs. 1 ZK-
DVO):

Handelspolitische MaBnahmen, die auf das Verbringen von Waren in das Zollgebiet der
Gemeinschaft abstellen, sind anzuwenden (zu ,Einfuhr® siehe Abschnitt 3.1. Abs. 1).

(2) Uberfiihrung von Veredelungserzeugnissen in den zollrechtlich freien Verkehr
» pach aktiver Veredelung (Art. 509 Abs. 2 ZK-DVO):

— Die fir die aus der aktiven Veredelung gewonnenen Veredelungserzeugnisse
(Ausgenommen Erzeugnisse nach Anhang 75 ZK-DVO) geltenden handelspolitischen
MaBnahmen sind nur dann auf diese Veredelungserzeugnisse anzuwenden, wenn
schon fir die in das Gemeinschaftsgebiet eingefiihrten Ausgangserzeugnisse der

aktiven Veredelung handelspolitische MaBnahmen gegolten haben.

— Das Veredelungserzeugnis wird damit aus der Sicht der handelspolitischen
MaBnahmen nicht schlechter gestellt als die urspriinglich in das Zollgebiet der

Gemeinschaft zur Veredelung verbrachten Ausgangserzeugnisse.
= nach passiver Veredelung (Art. 509 Abs. 4 ZK-DVO):

Wenn handelspolitische MaBnahmen auf die Uberfiihrung in den zollrechtlich freien

Verkehr abstellen, sind diese nicht anzuwenden,
— wenn die Veredelungserzeugnisse Ursprungswaren der Gemeinschaft bleiben oder

— bei Ausbesserungen (einschlieBlich Verfahren des Standardaustausches) oder

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-5



AH-1110 GZ BMF-010302/0136-1V/8/2008 idF GZ BMF-010302/0042-1V/8/2011 vom 21. November 2011

— bei ergénzenden Veredelungsvorgangen nach Art. 123 ZK.
» nach Umwandlung (von Umwandlungserzeugnissen; Art. 509 Abs. 3 ZK-DVO):

Die flr die aus der Umwandlung gewonnenen Umwandlungserzeugnisse geltenden
handelspolitischen MaBnahmen sind nur dann auf diese Umwandlungserzeugnisse
anzuwenden, wenn schon fiir die urspriinglich eingeflihrten und in das
Umwandlungsverfahren (ibergefiihrten Waren handelspolitische MaBnahmen gegolten

haben.

Das Umwandlungserzeugnis wird damit aus der Sicht der handelspolitischen MaBnahmen
nicht schlechter gestellt als die urspriinglich in das Zollgebit der Gemeinschaft zur
Umwandlung verbrachte Ware.

(3) Vorilibergehende Verwendung (Art. 137 ZK):

MaBnahmen nach nationalem Recht sind anzuwenden, da diese keine handelspolitische
MaBnahmen (siehe Abschnitt 3.1. Abs. 1) sind und daher durch die Regelung nicht

ausgenommen werden.

(4) Vorubergehende Ausfuhr von Gemeinschaftswaren zur passiven Veredelung (Art. 145
Abs. 2 ZK):

Die Regelung fiir die vortibergehende Ausfuhr von Gemeinschaftswaren entspricht jener fur
die Ausfuhr (Art. 161 Abs. 1 zweiter Unterabsatz ZK) sowie jener die Wiederausfuhr (Art. 182
Abs. 2 ZK); die handelspolitischen MaBnahmen und sonstigen Formalitaten (siehe Abschnitt

3.1. Abs. 3) sind anzuwenden.

(5) Wiederausfuhr von Nichtgemeinschaftswaren zum Beenden eines Zollverfahrens mit
wirtschaftlicher Bedeutung (Art. 182 Abs. 1 ZK):

Art. 182 Abs. 1 ZK bestimmt, dass bei der Wiederausfuhr von Nichtgemeinschaftswaren aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft die fir den Warenausgang vorgesehenen Formlichkeiten
(siehe Abschnitt 3.4.1.) einschlieBlich der handelspolitischen MaBnahmen angewendet
werden. (Handelspolitische MaBnahmen stellen grundsatzlich nicht auf den Status einer Ware
als [Nicht-]Gemeinschaftsware ab).

Handelspolitische MaBnahmen sind daher auch beim Beenden eines Zollverfahrens mit

wirtschaftlicher Bedeutung durch Wiederausfuhr anzuwenden.
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3.4.3. Wiedereinfuhr von Gemeinschaftswaren

Bei der Wiedereinfuhr von Gemeinschaftswaren sind die handelspolitischen MaBnahmen
nicht anzuwenden. Der anlasslich der Ausfuhr der betroffenen Waren bestandene Status

~Gemeinschaftswaren® ist bei der Wiedereinfuhr nachzuweisen.
3.4.4. derzeit frei

3.4.5. Postverkehr

Zum Postverkehr siehe Arbeitsrichtlinie ZK-0626.

3.4.6. Verbringung in diplomatische Vertretungen

Die Verbringung von Waren/Glitern in diplomatische Vertretungen von Drittldndern im

Osterreichischen Bundesgebiet ist keine (Wieder-) Ausfuhr.
3.4.7. Verbringung Ausfuhrzolistelle zu Ausgangszollistelle

Die Verbringung von Giitern, die bereits bei einer zulassigen Ausfuhrzollstelle eines
Mitgliedstaats der Europaischen Union zur Ausfuhr abgefertigt wurden, zu einer

Ausgangszollstelle ist keine Durchfuhr im Sinne der auBenhandelsrechtlichen MaBnahmen.

3.5. Ausfuhr
AusfuhrmaBnahme
Land auBenhandelsrechtliche MaBnahmen Link

Agypten Wirtschaftliche Ressourcen AH-2220
Armenien Waffenembargo AH-3200
Aserbaidschan Waffenembargo AH-3200
Belarus Waffenembargo AH-2073
Belarus Interne Repression AH-2073
Belarus Wirtschaftliche Ressourcen AH-2073
Birma/Myanmar Waffenembargo AH-3200
Birma/Myanmar Interne Repression AH-2676
Birma/Myanmar Glterembargo AH-2676
China Waffenembargo AH-3200
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Cote d'Ivoire Waffenembargo AH-3200
Cote d'Ivoire Interne Repression AH-2272
Cote d'Ivoire Wirtschaftliche Ressourcen AH-2272
Eritrea Wirtschaftliche Ressourcen AH-2336
Eritrea Waffenembargo AH-3200

Ex-Jugoslawien

Wirtschaftliche Ressourcen

(Anm: Milosevic, Slobodan usw.)

In Vorbereitung

Guinea Waffenembargo AH-3200
Guinea Interne Repression AH-2260
Guinea Wirtschaftliche Ressourcen AH-2260
Irak Waffenembargo AH-3200
Irak Kulturglter AH-2612
Irak Wirtschaftliche Ressourcen AH-2612
Iran Waffenembargo AH-3200
Iran Interne Repression AH-2612
Iran Glterembargo AH-2616
Iran Wirtschaftliche Ressourcen AH-2616
Kongo, Dem. Rep. Waffenembargo AH-2322
Kongo, Dem. Rep. Wirtschaftliche Ressourcen AH-2322
Libanon Waffenembargo AH-3200
Liberia Waffenembargo AH-3200
Liberia Wirtschaftliche Ressourcen In Vorbereitung
Libyen Waffenembargo AH-2216
Libyen Interne Repression AH-2216
Libyen Wirtschaftliche Ressourcen AH-2216
Nordkorea Waffenembargo AH-3200
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Nordkorea Glterembargo AH-2724
Nordkorea Wirtschaftliche Ressourcen AH-2724
Ruanda Waffenembargo AH-3200
Sierra Leone Waffenembargo AH-3200
Simbabwe Waffenembargo AH-3200
Simbabwe Interne Repression AH-2382
Simbabwe Wirtschaftliche Ressourcen AH-2382
Somalia Waffenembargo AH-3200
Somalia Wirtschaftliche Ressourcen AH-2342
Sudan Waffenembargo AH-3200
Sudan Wirtschaftliche Ressourcen In Vorbereitung
Sidsudan Waffenembargo AH-3200
Syrien Interne Repression AH-2608
Tunesien Wirtschaftliche Ressourcen AH-2212
Usbekistan Waffenembargo AH-3200
Drittlander Glter mit doppeltem Verwendungszweck AH-3100
Drittlander Chemiewaffen AH-3310
Drittlander Verteidigungsgiter, einschlieBlich AH-3200
Waffenembargos
Drittlander Rohdiamanten AH-4311
Drittlander Folterwaren AH-4501

3.6. Einfuhr

EinfuhrmaBnahme

Land auBenhandelsrechtliche MaBnhahmen Link

Irak Kulturglter AH-2612
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Iran Glterembargo AH-2616
Iran Waffenembargo AH-3200
Birma/Myanmar Glterembargo AH-2676
Nordkorea Glterembargo AH-2724
Nordkorea Waffenembargo AH-3200
Russland Stahlwaren AH-4200
Russland Ursprungsnachweise fiir Stahlwaren AH-5120
Kasachstan Stahlwaren AH-4200
Kasachstan Ursprungsnachweise fiir Stahlwaren AH-5120
Libyen Interne Repression AH-2216
Libyen Waffenembargo AH-3200
Syrien Erddl und Erdélprodukte AH-2608
Drittlénder Textilwaren AH-4110
Drittldnder Textilwaren, wPVV AH-4120
Drittlénder Stahlwaren AH-4200
Drittlénder Chemiewaffen AH-3310
Drittlénder Rohdiamanten AH-4311
Drittlénder Folterwaren AH-4501

3.7. Durchfuhr

DurchfuhrmaBnahme

Land auBenhandelsrechtliche MaBnahmen Link
Agypten Wirtschaftliche Ressourcen AH-2220
Armenien Waffenembargo AH-3200
Aserbaidschan Waffenembargo AH-3200
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Belarus Waffenembargo AH-2073
Belarus Interne Repression AH-2073
Belarus Wirtschaftliche Ressourcen AH-2073
Birma/Myanmar Waffenembargo AH-3200
Birma/Myanmar Interne Repression AH-2676
Birma/Myanmar Giiterembargo AH-2676
China Waffenembargo AH-3200
Cote d'Ivoire Waffenembargo AH-3200
Cote d'Ivoire Interne Repression AH-2272
Cote d'Ivoire Wirtschaftliche Ressourcen AH-2272
Eritrea Wirtschaftliche Ressourcen AH-2336
Eritrea Waffenembargo AH-3200

Ex-Jugoslawien

Wirtschaftliche Ressourcen
(Anm: Milosevic, Slobodan usw.)

In Vorbereitung

Guinea Waffenembargo AH-3200
Guinea Interne Repression AH-2260
Guinea Wirtschaftliche Ressourcen AH-2260
Irak Waffenembargo AH-3200
Irak Kulturgiiter AH-2612
Irak Wirtschaftliche Ressourcen AH-2612
Iran Waffenembargo AH-3200
Iran Interne Repression AH-2612
Iran Giiterembargo AH-2616
Iran Wirtschaftliche Ressourcen AH-2616
Kongo, Dem. Rep. | Waffenembargo AH-2322
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Kongo, Dem. Rep. | Wirtschaftliche Ressourcen AH-2322
Libanon Waffenembargo AH-3200
Liberia Waffenembargo AH-3200
Liberia Wirtschaftliche Ressourcen In Vorbereitung
Libyen Waffenembargo AH-2216
Libyen Interne Repression AH-2216
Libyen Wirtschaftliche Ressourcen AH-2216
Nordkorea Waffenembargo AH-3200
Nordkorea Giiterembargo AH-2724
Nordkorea Wirtschaftliche Ressourcen AH-2724
Ruanda Waffenembargo AH-3200
Sierra Leone Waffenembargo AH-3200
Simbabwe Waffenembargo AH-3200
Simbabwe Interne Repression AH-2382
Simbabwe Wirtschaftliche Ressourcen AH-2382
Somalia Waffenembargo AH-3200
Somalia Wirtschaftliche Ressourcen AH-2342
Sudan Waffenembargo AH-3200
Sudan Wirtschaftliche Ressourcen In Vorbereitung
Siidsudan Waffenembargo AH-3200
Syrien Interne Repression AH-2608
Tunesien Wirtschaftliche Ressourcen AH-2212
Usbekistan Waffenembargo AH-3200
Drittlander Giiter mit doppeltem Verwendungszweck AH-3100
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Drittlander Chemiewaffen AH-3310

Drittlander Verteidigungsagiiter, einschlielich AH-3200
Waffenembargos

Drittlander Rohdiamanten AH-4311

Drittlander Folterwaren AH-4501

3.8. Codierungen und Codelisten

§ 1 Abs. 1 Zollanmeldungs-Verordnung 2005 (ZollAnm-V 2005; erlassen auf Grund des § 54a

Zollrechts-Durchfiihrungsgesetz) bestimmt, dass der Inhalt der schriftlich oder mit Mitteln

der Datenverarbeitung abgegebenen Zollanmeldung sowohl im normalen Verfahren gemafi
Art. 62 Abs. 1 ZK als auch im vereinfachten Verfahren gemaB Art. 76 Abs. 1 Buchstabe a
oder b ZK im Anhang 1 zur ZollAnm-V 2005 festgelegt ist.

Anhang 1 Abschnitt II Feld 44 Z 2 ZollAnm-V 2005 bestimmt dazu in lit., a dass die
zusammen mit der Anmeldung vorgelegten gemeinschaftlichen oder internationalen
Unterlagen, Bescheinigungen und Bewilligungen in Form eines vierstelligen
alphanumerischen Codes anzugeben sind, auf den entweder eine Kennnummer oder ein
sonstiger eindeutiger Hinweis folgt und dass das Verzeichnis der Unterlagen,
Bescheinigungen und Bewilligungen mit den entsprechenden Codes ist in der TARIC-

Datenbank enthalten ist.

Hinweise:

Die ZollAnm-V 2005 sowie deren Anhdnge werden im Internet unter Rechtliche
Informationen zur Abfrage bereitgehalten.

Eine Aufstellung der Codes, die fiir die Angabe der aufgrund nationaler Vorschriften
vorzulegender Unterlagen, Bescheinigungen und Bewilligungen zu verwenden sind,
wird im Internet unter Codelisten zur Abfrage bereitgehalten.

4. Ausfuhrgenehmigung

4.1. Zustandige Behorde

Ausstellende Behorde in Osterreich siehe Abschnitt 2.
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4.2. Geltung
4.2.1. Zeitpunkt

(1) Ausfuhrgenehmigungen miissen zum Zeitpunkt der Ausfuhrabfertigung fiir die Ausfuhr
glltig sein - Antragstellung und Erteilung missen vor dem Zeitpunkt der Annahme der
Ausfuhranmeldung liegen. Zu den unterschiedlichen Bedeutungsinhalten des Begriffs

LAusfuhr® siehe die Arbeitsrichtlinien zu den MaBnahmen.

(2) Ausfuhrgenehmigungen gelten bis zum eingetragenen letzten Tag der Giiltigkeit jedoch

gilt dartber hinaus:

* Flr Genehmigungen, die aufgrund von Rechtsvorschriften der Europaischen Union erteilt
werden, gilt die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. Verordnung (EWG, Euratom) Nr.
1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln fiir die Fristen, Daten

und Termine. Fallt daher der letzte Tag einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf

einen Feiertag, einen Sonntag oder einen Samstag, so endet die Frist mit Ablauf der

letzten Stunde des folgenden Arbeitstags.

» Flr Genehmigungen, die aufgrund nationaler Rechtsvorschriften erteilt werden, das sind
hier das AuBWG 2011 und hiezu ergangene Verordnungen, gilt § 33 Abs. 2 AVG. Fallt
daher das Ende einer in einer solchen Bewilligung festgesetzten Frist auf einen Samstag,

Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder auf den Karfreitag, so ist der ndachste Werktag als

letzter Tag der Frist anzusehen.

(3) Abschreibungen diirfen auch danach getatigt werden, wenn die Ausfuhr innerhalb des

Gultigkeitszeitraums erfolgt ist.
4.2.2. Originale

Ausfuhrgenehmigungen, die als Papierdokument erteilt wurden, miissen zur Abschreibung
vom Wirtschaftsbeteiligten der zusténdigen Zollstelle im Original vorgelegt werden (siehe
dazu Abschnitt 4.6.1. Abs. 2).

4.2.3. Inhaber (Nichtiibertragbarkeit)

§ 56 Abs. 2 AuBWG 2011 bestimmt, dass Genehmigungen nicht Gbertragbar sind.

Ausfuhrgenehmigungen sind nur fiir den im Feld 1 angefiihrten Ausfiihrer/Inhaber giltig und

dirfen nicht Gbertragen werden.
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4.2.4. Raumlich

Ausfuhrgenehmigungen gelten in der gesamten Gemeinschaft, ausgenommen solche nach
nationalem Recht (zB solche fiir Verteidigungsglter), die nur im Erteilungs-Mitgliedstaat
gelten.

4.2.5. Warenmengen

Ausfuhrgenehmigungen gelten nur fiir die im Feld 11 angegebenen Warenmengen (die
Warenmenge kann auch in Euro angegeben werden) bzw. Warenwerte ohne Toleranzen.

Eine — auch nur minimale — Uberschreitung der genehmigten Mengen ist nicht zul3ssig.

Als Gewicht ist das Eigengewicht, das ist das Gewicht der Ware ohne alle Behaltnisse oder
Verpackungen, zu verstehen (Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987,
Anhang I Teil I Einf. Vorschriften Titel I Allg. Vorschrift C, idgF).

Der Wert der Waren ist nach § 2 Abs. 1 AuBWG 2011 der statistische Wert gemaB dem

unmittelbar anwendbaren Recht der Europaischen Union Uber die Statistiken des

AuBenhandels mit Drittlandern.
4.3. Bedingungen und Auflagen

Bedingungen und Auflagen, die in Ausfuhrgenehmigungen angefiihrt sind, sind bei der
Ausfuhrabfertigung von der Zollstelle zu beachten.

4.4. Ausziige und Teildokumente

Auszlige und Teildokumente werden vom Bundesministerium flir Wirtschaft, Familie und
Jugend nicht ausgestellt und diirfen auch von den 6sterreichischen Zollstellen nicht erstellt

werden.
4.5. Ursprung

Ist der Ursprung der Guter mittels Ursprungsnachweis nachzuweisen, so missen die
Ursprungsangaben in der Ausfuhrgenehmigung mit denen im Ursprungsnachweis

Ubereinstimmen.

4.6. Behandlung der Ausfuhrgenehmigung
4.6.1. Abschreibung

(1) Elektronische Abschreibung
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Ausfuhrgenehmigungen, die als EDV-Datensatz ausgestellt wurden, werden bei der
Abfertigung automatisch elektronisch in PAWA abgeschrieben.

(2) Manuelle Abschreibung am Original des Papierdokuments

Ausfuhrgenehmigungen, die als Papierdokument ausgestellt wurden, miissen auch auf dem
Originaldokument abgeschrieben werden; dass gegebenenfalls im Hintergrund parallel die
elektronische Abschreibung tber PAWA durchgefihrt wird, andert nichts daran.

(3) Uberlassung der Waren erst nach erfolgter Abschreibung

§ 90 Abs. 3 AuBWG 2011 schreibt — auf Grund der erhdhten Sicherheitsanforderungen bei
Ausfuhrkontrollen zu Embargo- und Nonproliferatonsregimen - vor, dass die Uberlassung der

Guter zur jeweiligen zollrechtlichen Bestimmung erst nach der abgeschlossenen zollamtlichen

Behandlung der Genehmigungen oder Uberwachungsdokumente erfolgt.

=  Wenn notwendige Dokumente in EDV-Form ausgestellt wurden, erfolgt die Abschreibung

mit der elektronischen Behandlung der Zollanmeldung.

» Wenn notwendige Dokumente daher auf Wunsch von Wirtschaftsbeteiligten in
Papierform ausgestellt wurden, sind diese ohne Verzégerung bei der Abfertigung
vorzulegen und die Abschreibungen vorzunehmen. Der Einhaltung dieser gesetzlichen
Vorschrift tragt der betroffene Wirtschaftsbeteiligte dadurch Rechnung, dass er den
zusatzlichen Informations Code 40300 "Sofortige Abschreibung oder Bestatigung eines
Dokuments erforderlich" in der Anmeldung eintragt.

(4) Ausdrucke von Ausfuhrgenehmigungen, die als EDV-Datensatz ausgestellt

wurden

Wirtschaftsbeteiligte kénnen flir eigene Informationszwecke vom BMWFJ Ausdrucke
elektronischer Ausfuhrgenehmigungen auf Papier erhalten. Diese sind durch Aufdrucke wie
»Fur die Zollabfertigung ungliltig" kenntlich gemacht. Solche Dokumente diirfen nicht fir die
Ausfuhrabfertigung verwendet bzw. von den Zollstellen fiir die Abfertigung anerkannt

werden.

4.6.2. Wiederanschreibung

Die Wiederanschreibung von Gitern ist nur mdglich, wenn die Ausfuhrgenehmigung noch
glltig und die Namlichkeit der wiedereingeflihrten Guter gegeben ist.

4.6.3. Anfiihrung in der Zollanmeldung

Zur Codierung siehe Abschnitt 3.8.
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Die Nummer der Dokumente ist im Format AT7+6 Ziffern+Jahr (einstellig, fur 2011
"1")+Unterscheidungsbuchstabe - jeweils ohne Leerzeichen; zB: AT71234569A anzufihren.

Werden flir eine Warenposition mehrere Genehmigungen vorgelegt, so ist je Genehmigung

eine eigene Warenposition zu verwenden.
4.6.4. Anderungen in Ausfuhrgenehmigungen

Anderungen in Ausfuhrgenehmigungen — ausgenommen Abschreibungen — durch

Wirtschaftsbeteiligte oder Zollbehérden sind verboten.

Besteht Anderungsbedarf, zB bei abweichender Unterposition der Kombinierten Nomenklatur,
ist vom Inhaber der Ausfuhrgenehmigung das Bundesministerium flir Wirtschaft, Familie und
Jugend zu befassen.

Anderungen sowie Berichtigungen in Ausfuhrgenehmigungen werden vom
Bundesministerium flir Wirtschaft, Familie und Jugend den vom Wirtschaftsbeteiligten
namhaft gemachten Personen bei den Zollstellen mit e-Mail zur Kenntnis gebracht. Ein
Ausdruck des e-Mails ist der Ausfuhrgenehmigung anzustempeln, wenn die

Ausfuhrgenehmigung auf Papier ausgestellt wurde.
4.6.5. Verbleib der Ausfuhrgenehmigungen

Die Ausfuhrgenehmigung verbleibt nach der zollamtlichen Behandlung beim
Wirtschaftsbeteiligten.
4.7. Besonderheiten fiir technische Unterstiitzung und nicht-

korperliche Technologie
4.7.1. IT-Verfahren

Flr Technische Unterstiitzung, nicht kdrperliche Technologie und Fernwartung von Software
zB Uber Internetverbindungen, sind die zutreffenden Unterpositionen der Kombinierten

Nomenklatur aus der Position 8523 des Harmonisierten Systems zu verwenden, und zwar:

» Fir die Erbringung technischer Unterstiitzung, wenn keine Aufzeichnungen vorhanden
sind, und Fernwartung von EDV-Anlagen ist die Unterposition 8523 80 91 der

Kombinierten Nomenklatur heranzuziehen.

» Wenn aufgezeichnete Daten vorliegen, ist die dem verwendeten Datentrager
entsprechende Unterposition der Kombinierten Nomenklatur aus der Position 8523 des

Harmonisierten Systems zu verwenden.
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4.7.2. Drucke

Flir gedruckte Broschiiren, Handblicher, Plane usw. sind die Positionen 4901 bzw. 4906 des

Harmonisierten Systems zu verwenden.
4.8. Genehmigungen der Vereinten Nationen

Eine Ausfuhrgenehmigung des Sanktionenkommitees der Vereinten Nationen ist nach den

Grundsatzen von Abschnitt 4. oder des Abschnitt 5. zu behandeln.

Kann diese Genehmigung nicht im Original vorgelegt werden, so ist vom
Wirtschaftsbeteiligten vor der Abfertigung eine Genehmigung bzw. eine Erlaubnis zur

Verwendung vom Bundesministerium flir Wirtschaft, Familie und Jugend einzuholen.
5. Einfuhrgenehmigung und Uberwachungsdokument

5.1. Zustiandige Behorde
Ausstellende Behorde in Osterreich siehe Abschnitt 2.

5.2. Geltung
5.2.1. Zeitpunkt

(1) Einfuhrgenehmigungen mussen zum Zeitpunkt der Einfuhrabfertigung fur die Einfuhr
glltig sein - Antragstellung und Erteilung missen vor dem Zeitpunkt der Annahme der
Einfuhranmeldung liegen. Zu den unterschiedlichen Bedeutungsinhalten des Begriffs

"Einfuhr" siehe die Arbeitsrichtlinien zu den MaBnahmen.

(2) Einfuhrgenehmigungen gelten bis zum eingetragenen letzten Tag der Gliltigkeit, jedoch

gilt dartber hinaus:

* Flr Genehmigungen, die aufgrund von Rechtsvorschriften der Europaischen Union erteilt
werden, gilt die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971

zur Festlegung der Regeln fiir die Fristen, Daten und Termine. Fallt daher der letzte Tag

einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf einen Feiertag, einen Sonntag oder einen

Samstag, so endet die Frist mit Ablauf der letzten Stunde des folgenden Arbeitstags.

= Fir Genehmigungen, die aufgrund nationaler Rechtsvorschriften erteilt werden, das sind
hier das AuBWG 2011 und hiezu ergangene Verordnungen, gilt § 33 Abs. 2 AVG. Fallt
daher das Ende einer in einer solchen Bewilligung festgesetzten Frist auf einen Samstag,
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Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder auf den Karfreitag, so ist der ndachste Werktag als
letzter Tag der Frist anzusehen.

(3) Abschreibungen diirfen auch danach getatigt werden, wenn die Einfuhr innerhalb des

Glltigkeitszeitraums erfolgt ist.
5.2.2. Originale

Dokumente, die als Papierdokument erteilt wurden, miissen zur Abschreibung im Original
vorliegen (siehe dazu Abschnitt 5.6.1. Abs. 2).

5.2.3. Inhaber (Nichtiibertragbarkeit)

§ 56 Abs. 2 AuBWG 2011 bestimmt, dass Genehmigungen nicht Gibertragbar sind.

Die Dokumente sind daher nur fir den im Feld 1 angefiihrten Einflihrer/Inhaber giiltig und

dirfen nicht Gbertragen werden.

5.2.4. Raumlich

Die Dokumente gelten in der gesamten Gemeinschaft.
5.2.5. Warenmengen

(1) Die Dokumente gelten nur fur die im Feld 11 angegebenen Warenmengen (kann auch in
Euro angegeben werden) bzw. Warenwerte ohne Toleranzen. Als Gewicht ist das
Eigengewicht, das ist das Gewicht der Ware ohne alle Behaltnisse oder Verpackungen, zu
verstehen (Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987, Anhang I Teil I
Einf. Vorschriften Titel I Allg. Vorschrift C, idgF).

Der Wert der Waren ist nach § 2 Abs. 1 AuBWG 2011 der statistische Wert gemaB dem

unmittelbar anwendbaren Recht der Europaischen Union Uber die Statistiken des

AuBenhandels mit Drittlandern.

(2) Uberwachungsdokumente fiir Stahlwaren diirfen mit bis zu 5% "{iberliefert" werden,
wenn dies am Dokument als besondere Bedingung sichtbar ist (in elektronischen

Dokumenten der PAWA ist diese Toleranz eingerechnet).
5.2.6. Erlaubte Abweichungen

Die Eintragung im Feld Anmelder/Vertreter der Dokumente ist flr die Zollabfertigung nicht
bindend, sodass auch andere Personen tatsachlich Anmelder/Vertreter sein kénnen; das Feld

kann auch leer bleiben.
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Die Eintragungen im Feld Voraussichtlicher/s Einfuhrort/Einfuhrdatum der Dokumente sind
fur die Zollabfertigung nicht bindend, Abweichungen immer zulassig.

5.3. Bedingungen und Auflagen

Bedingungen und Auflagen, die in den Dokumenten angeftihrt sind, sind bei der

Einfuhrabfertigung von der Zollstelle zu beachten.
5.4. Ausziige und Teildokumente

(1) Von deutschen Zollstellen werden aus dem deutschen Abfertigungssystem ATLAS fiir
manuelle Abschreibungen Ausziige auf Papier ausgestellt. Diese sind nur giltig mit
Mengenangabe (Teildokument darf auch fir die Gesamtmenge des Ursprungsdokuments

glltig sein) sowie mit einer zollamtlichen Bestatigung.

(2) Ausziige und Teildokumente werden vom Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie und
Jugend nicht ausgestellt und dtirfen auch von den &sterreichischen Zollstellen nicht erstellt

werden.
5.5. Ursprung

Ist der Ursprung der Guter mittels Ursprungsnachweis nachzuweisen, so missen die
Ursprungsangaben in der Ausfuhrgenehmigung mit denen im Ursprungsnachweis

Ubereinstimmen.

5.6. Behandlung der Dokumente
5.6.1. Abschreibung
(1) Elektronische Abschreibung

Ausfuhrgenehmigungen, die als EDV-Datensatz ausgestellt wurden, werden bei der

Abfertigung automatisch elektronisch in PAWA abgeschrieben.
(2) Manuelle Abschreibung am Original des Papierdokuments

Dokumente, die als Papierdokumente ausgestellt wurden, missen auch auf dem
Originaldokument abgeschrieben werden; dass gegebenenfalls im Hintergrund parallel die
elektronische Abschreibung liber PAWA durchgefiihrt wird, andert nichts daran.

(3) Uberlassung der Waren erst nach erfolgter Abschreibung
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§ 90 Abs. 3 AuBWG 2011 schreibt — auf Grund der erhdhten Sicherheitsanforderungen bei
Ausfuhrkontrollen zu Embargo- und Nonproliferatonsregimen - vor, dass die Uberlassung der

Guter zur jeweiligen zollrechtlichen Bestimmung erst nach der abgeschlossenen zollamtlichen
Behandlung der Genehmigungen oder Uberwachungsdokumente erfolgt.

= Wenn notwendige Dokumente in EDV-Form ausgestellt wurden, erfolgt die Abschreibung

mit der elektronischen Behandlung der Zollanmeldung.

» Wenn notwendige Dokumente daher auf Wunsch von Wirtschaftsbeteiligten in
Papierform ausgestellt wurden, sind diese ohne Verzdégerung bei der Abfertigung
vorzulegen und die Abschreibungen vorzunehmen. Der Einhaltung dieser gesetzlichen
Vorschrift tragt der betroffene Wirtschaftsbeteiligte dadurch Rechnung, dass er den
zusatzlichen Informations Code 40300 "Sofortige Abschreibung oder Bestatigung eines
Dokuments erforderlich" in der Anmeldung eintragt.

(4) Ausdrucke von Einfuhrgenehmigungen und Uberwachungsdokumenten, die

als EDV-Datensatz ausgestellt wurden

Wirtschaftsbeteiligte kdnnen flr eigene Informationszwecke vom BMWFJ Ausdrucke
elektronischer Ausfuhrgenehmigungen auf Paier erhalten. Diese sind durch Aufdrucke wie
»Fur die Zollabfertigung ungliltig" kenntlich gemacht. Solche Dokumente diirfen nicht fir die
Einfuhrabfertigung verwendet bzw. von den Zollstellen fir die Abfertigung anerkannt

werden.

5.6.2. Wiederanschreibung

Die Wiederanschreibung von Giitern ist nur méglich, wenn die Dokumente noch giiltig und

die Namlichkeit der wiederausgefihrten Gliter gegeben ist.

5.6.3. Anfiihrung in der Zollanmeldung
Zur Codierung siehe Abschnitt 3.8.

Die Nummer der Dokumente ist im Format: AT7+6 Ziffern+Jahr (einstellig, fur 2011

"1")+Unterscheidungsbuchstabe - jeweils ohne Leerzeichen; zB: AT71234569A anzufihren.

Werden flir eine Warenposition mehrere Genehmigungen vorgelegt, so ist je Genehmigung

eine eigene Warenposition zu verwenden.
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5.6.4. Anderungen in Einfuhrgenehmigungen und

Uberwachungsdokumenten

Anderungen in Dokumenten — ausgenommen Abschreibungen — durch Wirtschaftsbeteiligte

oder Zollbehorden sind verboten.

Besteht Anderungsbedarf, zB bei abweichender Unterposition der Kombinierten Nomenklatur,
ist vom Inhaber der Dokumente das Bundesministerium flr Wirtschaft, Familie und Jugend

zu befassen.

Anderungen sowie Berichtigungen in Dokumenten werden vom Bundesministerium fiir
Wirtschaft, Familie und Jugend den vom Wirtschaftsbeteiligten namhaft gemachten Personen
bei den Zollstellen mit e-Mail zur Kenntnis gebracht. Ein Ausdruck des e-Mails ist dem

jeweiligen Dokument anzustempeln, wenn das Dokument auf Papier ausgestellt wurde.
5.6.5. Verbleib der Einfuhrgenehmigungen und Uberwachungsdokumente
Die Dokumente verbleiben nach der zollamtlichen Behandlung beim Wirtschaftsbeteiligten.

5.6.6. Sonderfall Uberwachung statt Quote

Weist der Wirtschaftsbeteiligte mit VZTA und/oder im Berufungsweg eine gednderte
zolltarifliche Einreihung nach und gilt fur die Ware sodann statt einer Einfuhrquote eine
Einfuhriiberwachung, ist die Menge auf der Einfuhrgenehmigung mit Angabe VZTA-Nummer
und/oder Geschaftszahl des Berufungsbescheids wieder anzuschreiben und dieselbe Menge

am Uberwachungsdokument neu abzuschreiben.

Bei diesem Sonderfall darf ausnahmsweise der Gliltigkeitsbeginn des

Uberwachungsdokuments nach dem der Einfuhrabfertigung liegen.
6. Durchfuhrgenehmigung
Die Arbeitsrichtlinien flir Aus- und Einfuhrgenehmigungen gelten sinngemas.

7. Importzertifikat

(1) Importzertifikate werden iber Antrag vom BMWF] (siehe Abschnitt 2.) ausgestellt, wenn
dies zur Erlangung der Genehmigung einer Ausfuhr aus einem Drittstaat oder einer
Verbringung aus einem anderen EU-Mitgliedstaat in das Bundesgebiet erforderlich ist und
bestimmten Genehmigungskriterien des AuBenhandelsgesetzes 2011 nicht widerspricht.
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(2) § 56 Abs. 2 AuBWG 2011 bestimmt, dass Importzertifikate nicht Gbertragbar sind. Die
Dokumente sind daher nur fir den im Importzertifikat angeftihrten Importeur giltig und

dirfen nicht Gbertragen werden.

(3) Fir die Behandlung des Importzertifikats gelten die Bestimmungen des Abschnitts 5.
»Einfuhrgenehmigung und Uberwachungsdokument®, jedoch ist die Nichtvorlage eines
erforderlichen Importzertifikats kein Hindernis fir die Einfuhrabfertigung und es ist von der
Zollstelle auch nichts weiter zu veranlassen. Nachtragliche Bestatigungen von
Importzertifikaten sind nur dann erlaubt, wenn der Zusammenhang zwischen Anmeldung

und Ware sowie die Namlichkeit der Waren vom Importeur nachgewiesen wird.
8. Voranfrage

(1) § 62 Abs. 3 AuBWG 2011 bestimmt, dass mit Bescheid (vom BMWFJ) festzustellen ist,

dass entweder

1. der Vorgang keinem Verbot und keiner Genehmigungspflicht aufgrund der in § 62 Abs. 1
AuBWG 2011 genannten Vorschriften*) unterliegt oder

2. der Vorgang einem Verbot aufgrund der in § 62 Abs. 1 AuBWG 2011 genannten

Vorschriften*) unterliegt oder

3. der Vorgang einer Genehmigungspflicht aufgrund der in § 62 Abs. 1 AuBWG 2011

genannten Vorschriften*) unterliegt und
a) die Genehmigung erteilt werden kann,

b) die Genehmigung nur mit bestimmten Auflagen, die im Voranfrage-Bescheid zu

spezifizieren sind, erteilt werden kann oder
c) die Erteilung der Genehmigung zu verweigern ist.
*) Anmerkung:

»In § 62 Abs. 1 AuBWG 2011 genannten Vorschriften®™ sind

1. aufgrund des EG-Vertrags oder des AEUV erlassene unmittelbar anwendbare
Rechtsakte zur Kontrolle des Handels mit Feuerwaffen, mit Gitern und bestimmten
Dienstleistungen, die neben mdglichen zivilen Verwendungen auch zu militérischen
Zwecken, zum Zweck der Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder sonstiger

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet oder erbracht
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werden konnen, oder mit anderen Glitern, sofern der Erlds aus diesem Handel fir

kriegerische Zwecke verwendet werden soll oder,

2. aufgrund des EG-Vertrags oder des AEUV erlassene unmittelbar anwendbare
Rechtsakte mit denen restriktive MaBnahmen festgelegt werden, sofern sie sich auf

Guter im Sinne von Z 1 beziehen,
3. AuBWG 2011,

4. 1. AuBHV 2011 und 2. AuBHV 2011.

(2) Ein Voranfrage-Bescheid wird nur fiir in Osterreich anséssige Wirtschaftsbeteiligte erteilt.

(3) Liegt bei der Abfertigung ein Voranfrage-Bescheid nach Abschnitt 8. Abs. 1 Z 1
(= maBnahmenbefreiende Wirkung) vor, so ist die fiir die Ware vorgesehene
handelspolitische MaBnahme nicht anzuwenden. In e-Zoll ist dazu der
Dokumentenartencode 4AGL (,,Voranfrage, Bescheid des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft, Familie und Jugend, mit maBnahmenbefreiender Wirkung") zu verwenden -
auBerdem ist die Nummer des Bescheides anzufiihren und zwar im Format AT7+6
Ziffern+Jahr (einstellig, fir 2011 "1")+Unterscheidungsbuchstabe — jeweils ohne
Leerzeichen; zB: AT71234561A).

9. Warenbeschau

(1) Fir die Waren, die auBenhandelsrechtlichen MaBnahmen unterliegen, gelten die

Vorschriften tber die Vornahme der Beschau.

Der Anmelder oder die von ihm zur Teilnahme an der Zollbeschau benannte Person muss der
Zollstelle die zur Erleichterung ihrer Aufgabe erforderliche Unterstiitzung gewahren; bei nicht
ausreichender Unterstiitzung muss eine andere Person benannt werden, die ausreichende

Unterstiitzung gewahren kann.

(2) Weigert sich der Anmelder, bei der Beschau anwesend zu sein oder eine geeignete
Person flr die dabei erforderlichen Unterstiitzungshandlungen zu bestellen, so setzt die
Zollstelle dem Anmelder eine Frist (Art. 241 Abs. 2 ZK-DVO) zur Behebung dieser Umstande.
Ein in dieser Situation noch mdglicher Verzicht auf die bereits festgesetzte Beschau (Art. 241
Abs. 2 ZK-DVO) kommt bei Waren, die AusfuhrkontrollmaBnahmen unterliegen, nicht in
Betracht. Kommt der Anmelder bis zum Ablauf der gesetzten Frist der Aufforderung nicht
nach, nimmt die Zollstelle gemaB Art. 241 ZK-DVO nach MaBgabe des Art. 75 Buchstabe a
ZK die Zollbeschau von Amts wegen auf Kosten und Gefahr (auch die Gefahr, wenn bei der
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Beschau ein Schaden an der Ware auftritt) des Anmelders vor und bestellt einen
Sachverstandigen oder eine andere nach den einschlagigen Bestimmungen benannte Person,
wenn sie das flr erforderlich halt (Art. 241 Abs. 2 ZK-DVO).

Da insbesonders bei Glitern mit doppeltem Verwendungszweck, Chemiewaffen und
Verteidigungsgiitern die Beschau mit erheblichen Risiken sowohl fiir die Gesundheit der
Beteiligten als auch fiir die Waren verbunden sein kann, wird der amtswegigen Beschau
jedenfalls eine sachkundige Person oder ein Sachverstandiger beizuziehen sein oder, falls

dies unmaglich ist, ist nach Abs. (3) zu verfahren.

(3) Wenn die amtswegige Durchfiihrung der Beschau ohne entsprechende
Unterstiitzungshandlung des Anmelders bzw. einer von diesem dafir bestellten Person als
nicht leicht méglich erscheint, kdnnen diese Waren aus Griinden, die der Anmelder zu
verantworten hat, einer Zollbeschau nicht unterzogen werden und die Zollstelle geht nach
Art. 75 Buchstabe a ZK vor, dh. die Waren kénnen dem Anmelder nicht tUberlassen werden
und in weiterer Folge werden die erforderlichen MaBnahmen - einschlieBlich der Einziehung
und der VerauBerung - getroffen.

10. AuBenhandelsrechtliche MaBnahmen und Taric

(1) AuBenhandelsrechtliche MaBnahmen sind in der Osterreich-Version des Taric / e-Zoll
dargestellt und abfragbar.

(2) Fir die abschlieBende Beurteilung der Anwendung von MaBnahmen, in Zweifelsfallen
sowie fur die allféllige Anwendung von Strafbestimmungen und zivilrechtlichen
Begleitbestimmungen nach dem AuBenhandelsgesetz 2011 oder anderer zutreffender
SanktionsmaBnahmen (zB § 177a StGB) sind ausschlieBlich die zugrunde liegenden

Rechtsvorschriften maBgebend.

Ist daher filr eine Ware eine Genehmigungspflicht oder ein Verbot einzuhalten, gelten diese
MaBnahmen unabhéngig davon, ob sie in Taric / e-Zoll dargestellt sind.

11. SanktionsmafBnahmen

Strafbestimmungen 88§ 79 bis 83 AuBWG 2011 und §§ 85 bis
87 AuBWG 2011

Vorlaufige Sicherstellung und Beschlagnahme § 84 AuBWG 2011

Beschlagnahme bei Widerruf von Bescheiden § 57 AuBWG 2011

Verfall und Entsorgung von Chemikalien § 88 AuBWG 2011

Verbot der unzuldssigen Verfiigung lber die Giter § 29 ZolIR-DG
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Beschlagnahme der Giter § 26 ZolIR-DG
Strafbestimmungen § 177a, § 177b und § 177c StGB
Strafbestimmungen zum Versuch: § 15 StGB

Strafbestimmungen zum Versuch: 8§ 13 FinStrG

© Bundesministerium fiir Finanzen 10 - 26


http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1059900&ida=ZollRDG&gueltig=APPDAT&hz_id=1059900&dz_VonParagraf=26
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1048100&ida=StGB&gueltig=APPDAT&hz_id=1048100&dz_VonParagraf=177a
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1048100&ida=StGB&gueltig=APPDAT&hz_id=1048100&dz_VonParagraf=177b
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1048100&ida=StGB&gueltig=APPDAT&hz_id=1048100&dz_VonParagraf=177c
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1048100&ida=StGB&gueltig=APPDAT&hz_id=1048100&dz_VonParagraf=15
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1021900&ida=FinStrG&gueltig=APPDAT&hz_id=1021900&dz_VonParagraf=13

	1. Rechtsgrundlagen
	1.1. Unmittelbar anwendbares Recht der Europäischen Gemeinschaft
	1.1.1. Allgemeine Rechtsnormen
	1.1.2. Spezifische Rechtsnormen zu außenhandelsrechtlichen Maßnahmen

	1.2. Österreichisches Recht

	2. Zuständige österreichische Behörde für Genehmigungen
	3. Maßnahmen
	3.1. Begriffsbestimmungen
	3.2. Befreiungsbestimmungen
	3.3. Zu vollziehende Maßnahmen
	3.4. Besonderheiten bei Anwendung außenhandelsrechtlicher Maßnahmen
	3.4.1. Ausfuhr und Wiederausfuhr - Anwendung von Maßnahmen nationalen Rechts
	3.4.2. Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung – Anwendung handelspolitischer Maßnahmen
	3.4.3. Wiedereinfuhr von Gemeinschaftswaren
	3.4.4. derzeit frei
	3.4.5. Postverkehr
	3.4.6. Verbringung in diplomatische Vertretungen
	3.4.7. Verbringung Ausfuhrzollstelle zu Ausgangszollstelle

	3.5. Ausfuhr
	3.6. Einfuhr
	3.7. Durchfuhr
	3.8. Codierungen und Codelisten

	4. Ausfuhrgenehmigung
	4.1. Zuständige Behörde
	4.2. Geltung
	4.2.1. Zeitpunkt
	4.2.2. Originale
	4.2.3. Inhaber (Nichtübertragbarkeit)
	4.2.4. Räumlich
	4.2.5. Warenmengen

	4.3. Bedingungen und Auflagen
	4.4. Auszüge und Teildokumente
	4.5. Ursprung
	4.6. Behandlung der Ausfuhrgenehmigung
	4.6.1. Abschreibung
	4.6.2. Wiederanschreibung
	4.6.3. Anführung in der Zollanmeldung
	4.6.4. Änderungen in Ausfuhrgenehmigungen
	4.6.5. Verbleib der Ausfuhrgenehmigungen

	4.7. Besonderheiten für technische Unterstützung und nicht-körperliche Technologie
	4.7.1. IT-Verfahren
	4.7.2. Drucke

	4.8. Genehmigungen der Vereinten Nationen

	5. Einfuhrgenehmigung und Überwachungsdokument
	5.1. Zuständige Behörde
	5.2. Geltung
	5.2.1. Zeitpunkt
	5.2.2. Originale
	5.2.3. Inhaber (Nichtübertragbarkeit)
	5.2.4. Räumlich
	5.2.5. Warenmengen
	5.2.6. Erlaubte Abweichungen

	5.3. Bedingungen und Auflagen
	5.4. Auszüge und Teildokumente
	5.5. Ursprung
	5.6. Behandlung der Dokumente
	5.6.1. Abschreibung
	5.6.2. Wiederanschreibung
	5.6.3. Anführung in der Zollanmeldung
	5.6.4. Änderungen in Einfuhrgenehmigungen und Überwachungsdokumenten
	5.6.5. Verbleib der Einfuhrgenehmigungen und Überwachungsdokumente
	5.6.6. Sonderfall Überwachung statt Quote


	6. Durchfuhrgenehmigung
	7. Importzertifikat
	8. Voranfrage
	9. Warenbeschau
	10. Außenhandelsrechtliche Maßnahmen und Taric
	11. Sanktionsmaßnahmen

